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Privatkundengeschäft

Von Michel Barnier

Beim Thema Girokonto für Jedermann 
hat der Markt versagt, meint Michel 
Barnier. Auch aus Deutschland lägen 
der EU-Kommission Beschwerden von 
Verbrauchern vor, denen ein Konto ver-
sagt werde. Die im Juli ausgespro-
chene Empfehlung der Kommission 
möchte Barnier deshalb nicht als will-
kürlichen Eingriff verstanden wissen, 
auch verweist er darauf, dass unnötige 
Auflagen vermieden werden sollen. Im 
Zuge von Sepa werde das Basiskonto 
aber nötig. Denn ohne Konto auch kei-
ne Teilhabe an Sepa. Bedarf für das 
Basiskonto sieht er übrigens nicht nur 
bei den Kontolosen, sondern auch bei 
all denen, die nur vorübergehend in 
einem Land leben, ohne dort ihren 
Hauptwohnsitz zu haben.  Red. 

Fast jeder bekommt Rechnungen oder 
Zahlungen – doch viele Menschen in der 
Europäischen Union können beides nicht 
bargeldlos abwickeln. Ob Überweisungen, 
Lastschriften, Ein- und Auszahlungen: 
Rund sieben Millionen Menschen in der EU 
können diese Basis-Bankdienst leistungen 
nicht nutzen, weil ihnen ein Konto verwehrt 
wird. Im 21. Jahrhundert, in dem auch 
simpelste Geschäfte immer häufiger bar-
geldlos und teilweise nur noch bargeldlos 
abgewickelt werden, ist das nicht akzep-
tabel. Denn es bedeutet, dass diese Men-
schen an vielen Bereichen des Alltagsle-

bens nur mit Schwierigkeiten teilhaben 
können. Die Europäische Kommission hat 
deshalb Mitte Juli einen ersten wichtigen 
Schritt unternommen, um mit einheitlichen 
Standards dafür zu sorgen, dass jeder, der 
das möchte, auch ein Konto eröffnen 
kann. 

Ohne Überziehungsmöglichkeiten und 
gegen „angemessenen Preis” 

Mit der von mir vorgeschlagenen Empfeh-
lung an die 27 EU-Staaten hat die Kom-
mission definiert, welche Basisdienstleis-
tungen ein Zahlungskonto mindestens 
aufweisen sollte. Die wesentlichen Punkte 
der Empfehlung sind:

Jeder in der Union ansässige Bürger 
sollte das Recht auf Eröffnung und Nutzung 
eines Basiskontos haben, und zwar unab-
hängig von seiner Finanzlage und auch in 
einem Mitgliedstaat, in dem er keinen stän-
digen Wohnsitz hat, vorausgesetzt er hat 
dort nicht schon ein solches Konto.

Mit dem Basiskonto sollte der Erhalt, 
die Einzahlung, Überweisung und das Ab-

heben von Geldbeträgen möglich sein. 
Auch sollte es Lastschriften und Überwei-
sungen gestatten, aber keine Überzie-
hungsfazilitäten anbieten. 

Das Konto darf einen Preis haben, der 
muss aber angemessen sein. Es ist Sache 
der Mitgliedstaaten dafür zu sorgen, dass 
dies der Fall ist. Der Preis darf keine ab-
schreckende Hürde sein.

Jeder Mitgliedstaat kann selbst be-
stimmen, welcher oder welche Dienstleis-
ter dieses Basiskonto anbieten sollte(n). 
Die Mitgliedstaaten können einen, mehre-
re oder sogar alle Zahlungsdienstleister als 
Anbieter von Basiskonten bestellen.

Marktversagen korrigieren

Warum diese Empfehlung? Warum über-
lässt die Kommission das Eröffnen von 
Konten nicht allein Angebot und Nachfra-
ge? Oder freiwilligen Selbstverpflich-
tungen? Weil es nicht ausreichend funk-
tioniert. Das zeigt die Erfahrung. Die Kom-
mission hat über Zahlungsdienstleister 
viele Beschwerden erhalten, weil diese 
sich gegen das Eröffnen von Zahlungskon-
ten gesperrt haben. Auch über Anbieter in 
Deutschland. 

Es geht also nicht um einen willkürlichen 
Eingriff in den Markt. Es geht darum, ein 
Marktversagen an einer gesellschaftlich 
wichtigen Stelle zu korrigieren. 

Michel Barnier ist EU-Kommissar für 
Binnenmarkt, Europäische Kommission, 
Brüssel. 

Zum Autor

Millionen Europäer warten 
auf das Basiskonto



24 bank und markt Heft 12  Dezember 2011

Privatkundengeschäft 

Deshalb ist der Zugang zum Basiskonto 
auch Teil der Binnenmarktakte. Dies zeigt 
zum einen, welch hohen Stellenwert die 
Kommission diesem Thema beimisst. Zum 
anderen, wie wichtig das Thema auch in 
einem europäischen Zusammenhang ist: 
In vielen Bereichen bauen wir gerade auch 
für den Verbraucher Hürden beim Einkauf 
in anderen Ländern ab. Aber haben Sie 
schon einmal grenzüberschreitend bestellt, 
ohne bargeldlos zu zahlen?

Keine unnötigen Auflagen 

Wer die Empfehlung genau liest, der wird 
schnell merken, wie ausgewogen sie ist:
 

Sie sorgt zum einen dafür, dass jeder 
am bargeldlosen Zahlungsverkehr teilha-
ben kann, 

sie vermeidet aber andererseits jede 
unnötige Auflage für Banken und andere 
Anbieter. 

Zum einen lässt die Kommission den Mit-
gliedstaaten sehr viel Freiraum, wie sie 
den Zugang zum Basiskonto organisieren. 
Wir erwarten noch nicht einmal, dass not-
wendigerweise alle Banken dieses im An-
gebot haben müssen. 

Selbstverständlich wollen wir Banken auch 
nicht dazu zwingen, Kredite an Kunden zu 
vergeben, die sie sich nicht leisten können. 
Deshalb soll das Basiskonto nur auf Gut-
habenbasis funktionieren, ohne Disposi-
tionskredit.

Auch wenn unsere Untersuchungen von 
sechs bis sieben Millionen Menschen aus-
gehen, die deshalb kein Konto haben, weil 
ihnen die Eröffnung verweigert wurde, dürf-
ten am Ende noch viel mehr Bürgerinnen 
und Bürger von der Empfehlung profitieren. 
Rund 30 Millionen Erwachsene in der EU 
– das sind sieben Prozent aller Verbrau-
cher – haben kein Zahlungskonto. Einige 
wollen oder brauchen möglicherweise 
keines, doch sobald ein Konto problemlos 

zu haben ist, wird es auch für mehr Men-
schen attraktiv. 

Ungezählt sind jene Menschen, die Pro-
bleme haben, in einem anderen Mit- 
gliedstaat der EU ein Konto zu eröffnen, 
wenn sie sich dort nur vorübergehend auf-
halten: Studenten etwa oder Saisonarbeit-
nehmer. 

Auch wenn man es sich kaum vorstellen 
kann: Seit Jahren bekommt die Kommis-
sion immer wieder Briefe von Bürgerinnen 
und Bürgern, denen ein Konto nur deshalb 
verweigert wurde, weil sie in dem Land 
nicht ihren Hauptwohnsitz haben.

Sepa und die Empfehlungen für das  
Basiskonto ergänzen einander 

Man könnte einwenden, in Zeiten von Se-
pa, dem Einheitlichen Euro Zahlungs-
raum, bräuchten wir keine europäische 
Regelung für das Basiskonto. Schließlich 
soll ein Konto genügen, um alle Zahlungs-
vorgänge in Euro zu organisieren. Ich se-
he das anders: Sepa und die Empfehlung 
für das Basiskonto ergänzen einander. 
Ohne Konto gibt es auch keine Teilhabe 
an Sepa. 

Und auch das Zweitkonto im Land des 
Studiums oder des Saisonarbeitsplatzes 
wird für viele aus Kostengründen vorerst 
nötig bleiben, zumal wenn Heimat- oder 
Gastland nicht der Euro-Zone angehören.
Unsere rechtlich nicht bindende Empfeh-
lung ist ein erster Schritt. Wir haben die 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
aufgerufen, sie innerhalb von sechs Mo-
naten umzusetzen. 

Nach einem Jahr, im kommenden Som-
mer, werden wir Bilanz ziehen. Sollte sich 
die Lage nicht genügend zum Besseren 
gewendet haben, werden wir auch über 
verbindliche Maßnahmen nachdenken. 
Denn jeder in der Europäischen Union 
muss bargeldlos zahlen und sein Geld 
überwiesen bekommen können, wenn er 
es denn möchte.
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